
203 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XIX. GP 

Bericht 

des Verkehrsausschusses 

über die Regierungsvorlage (77 der Beilagen): Bundesgesetz, mit dem das 
Schiffahrtsgesetz 1990 geändert wird 

Mit dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union werden unter anderem die EU�Richtlinie 
387 L 0540 über den Zugang zum Beruf des Unternehmers im innerstaatlichen und grenzüberschreiten­
den B innenschiffsgüterverkehr und über die gegenseitige Anerkennung der Diplome, Prüfungszeugnisse 
und sonstigen Befähigungsnachweise für d iesen Beruf und die EU-Verordnung 391 R 392 1 über die 
Bedingungen für die Zulassung von Verkehrsunternehmen im Binnenschiffsgüter- und Personenverkehr 
innerhalb eines Mitgliedstaates, in dem sie nicht ansässig sind, wirksam. Die zur Umsetzung der erstge­
nannten EU-Richtlinie erforderlichen Anpassungen im Schiffahrtsgewerberecht betreffen im wesentli­
chen: 

- Die Beschränkung der Voraussetzungen für den Zugang zum Beruf des Binnenschiffahrtsunter­
nehmers auf Zuverlässigkeit, finanzielle Leistungsfähigkeit und fachliche Eignung, 

- die Gleichstellung von EWR-Staatsangehörigen und -Unternehmen mit österreich ischen Staats­
bürgern und Unternehmen und 

- die Herabsetzung des Mindestausmaßes der erforderlichen EWR-Mehrheits- bzw. Stimm­
rechtsanteile an Personengesellschaften bzw. juristischen Personen. 

Die angeführte EU-Verordnung, mit der die Freigabe der Kabotage erfolgt, wird mit dem Beitritt 
Österreichs zur Europäischen Union unmittelbar innerstaatliches Recht. Gemäß Artikel 7 der EU­
Verordnung haben die Mitgliedstaaten jedoch die Rechts- und Verwaltungsvorschriften zur Durchführung 
der Verordnung zu erlassen, weshalb eine entsprechende Bestimmung in den das Schiffahrtsgewerbe 
betreffenden Teil D des Schiffahrtsgesetzes 1990 aufzunehmen ist. Zusätzlich werden im Konzessionsteil 
auf Grund der seit Inkrafttreten des Schiffahrtsgesetzes 1990 getätigten Erfahrungen Änderungen gering­
fügigen Ausmaßes vorgenommen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit und Lesbarkeit wird der gesamte 
das Schiffahrtsgewerbe betreffende Teil D des Schiffahrtsgesetzes 1990 neu erlassen. Auf Grund der 
innerhalb des EWR bestehenden Niederlassungsfreiheit hat auch im Schiffsführerschulenteil der Inlän­
dervorbehalt zu entfallen. 

Der Verkehrsausschuß hat die Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 1 7. Mai 1995 in Verhandlung 
gezogen. Nach einer Debatte, an der sich außer dem Berichterstatter die Abgeordneten Peter R 0 s en­
s t i n g l, Franz L a f e r  und Rudolf P ar n i g o n i  sowie der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr Mag. Viktor KI i ma beteiligten, hat der Ausschuß die Regierungsvorlage in der Fassung eines 
Abänderungsantrages der Abgeordneten Mag. Helmut K u k a c k a  und Rudolf P ar n i g o n i  mit Mehrheit 
angenommen. 

Dem erwähnten Abänderungsantrag waren folgende Erläuterungen beigeben: 

Zu § 76 Abs. 1 Z 4 (Entfall): 

Im Interesse der Sicherheit der Schiffahrt und der beförderten Personen sollte das Rafting weiterhin 
konzessionspt1ichtig bleiben. 
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Zu § 78 Abs. 3 Z 3 (Entfall): 

Es ist weder notwendig noch zweckmäßig, für die Personenbeförderung mit kleirierenFahrzeugen 
Erleichterungen bei den Antrittsvoraussetzungen zu normieren. Dabei würden sich sachlich nicht gerecht­
fertigte Wettbewerbsverzerrungen zu Lasten der Betreiber größerer Schiffe ergeben, zumal auch 
Schiffahrtsunternehmer, die mehrere Schiffe einsetzen, von der Erleichterung umfaßt sind, sofern keines 
dieser Schiffe für mehr als 25 Fahrgäste zugelassen ist. Des weiteren wäre darauf hinzuweisen, daß auch 
der Taxikonzessionswerber, der das Gewerbe mit nur einem Fahrzeug ausüben möchte, die finanzielle 
Leistungsfähigkeit und die fachliche Befähigung nachweisen muß. 

Zu § 80 Abs. 1 Z 3 erster Satz: 

Die Ergänzung soll klarstellen, daß nur eine Praxis, die im Rechts- und Wirtschaftssystem der vom 
Geltungsbereich der EU-Richtlinie 387 L 0540 erfaßteri EWR-Staaten erworben wurde, die erforderlichen 
Kenntnisse für die Ausübung eines Schiffahrtsgewerbes in einem EWR-Staat vermitteln kann. 

Zu § 85 Abs. 1 Z 3: 

Gemäß § 80 Abs. 2 wird die Eignungsprüfung durch den Landeshauptmann von Wien oder den Lan­
deshauptmann von Oberösterreich abgenommen. Da auch die Zulassung zur Eignungsprüfung von einem 
dieser beiden Landeshauptmänner erfolgen soll, gemäß § 85 Abs. 1 Z 2 jedoch der Landeshauptmann, in 
dessen Bereich der Wohnsitz des Prüfungswerbers liegt, zuständig wäre, ist ein eigener Kompetenztatbe­
stand einzuführen. 

Zu § 85 Abs. 2 Z 1: 

Auf Grund des neu eingeführten Kompetenztatbestandes des § 85 Abs. 1 Z 3 ist auch der Kompe­
tenztatbestand des § 85 Abs. 2 Z 1 entsprechend zu erweitern. 

Zu § 85 Abs. 4: 

Auf Grund des neu eingeführten Kompetenztatbestandes des § 85 Abs. 1 Z 3 ist das Zitat richtigzu­
stellen. 

Zu Art. 11 Abs. 1: 

Der Gesetzentwurf wurde so frühzeitig erstellt, daß bei der Einbringung davon ausgegangen werden 
konnte, daß die Kundmachung Anfang des Jahres 1995 erfolgen würde. Innerhalb der mittlerweile ver­
strichenen Zeitspanne wurden eine Anzahl von Verfahren anhängig, die noch nicht abgeschlossen werden 
konnten. Um die sich daraus ergebenden Probleme bei der Rechtsanwendung hintanzuhalten und im 
Interesse der Rechtsunterworfenen sicherzustellen, daß anhängige Verfahren nach der bei AntragsteIlung 
geltenden Rechtslage zu Ende geführt werden, wird von einer rückwirkenden Inkraftsetzung dieses Bun­
desgesetzes nunmehr abgesehen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Verkehrsausschuß somit den An t rag, der Nationalrat 
/. wolle dem a n  g e  sc h l o s  s e  n e n G e s  e t z e n  t w u r f  3ie verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 1995 05 17 

Kurt Wallner Rudolf Parnigoni 

Berichterstatter Obmann 
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Bundesgesetz, mit dem das Schiffahrtsgesetz 1990 geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

3 

Das Schiffahrtsgesetz 1990, BGBI. Nr. 87/1989, in der Fassung BGBI. Nr. 452/1992 wird wie folgt 
geändert: 

I. Teil D lautet: 

"TEIL D 

Schiffahrtsgewerberecht 

1. ABSCHNITT 

Allgemeine Bestimmungen 

Örtlicher Geltungsbereich 

§ 74. Die Bestimmungen dieses Teiles gelten für die im § 1 genannten Gewässer sowie im grenz­
überschreitenden Verkehr für ausländische Binnengewässer auf Grund zwischenstaatlicher Abkommen. 

Konzessionspflicht 

§ 75. (I) Die gewerbsmäßige Ausübung der Schiffahrt mittels Fahrzeugen und Schwimmkörpern auf 
den in § 74 genannten Gewässern bedarf einer Konzession. 

(2) Die Schiffahrt wird dann gewerbsmäßig ausgeübt, wenn sie selbständig, regelmäßig und in der 
Absicht betrieben wird, einen Ertrag oder sonstigen wirtschaftlichen Vorteil zu erzielen, gleichgültig für 
welche Zwecke dieser bestimmt ist. 

(3) Das Anbieten einer den Gegenstand eines Schiffahrtsgewerbes bildenden Tätigkeit an einen grö­
ßeren Kreis von Personen oder bei Ausschreibungen wird der Ausübung des Schiffahrtsgewerbes gleich­
gehalten. 

Ausnahme 

§ 76. (I) Eine Konzession gemäß § 75 ist nicht erforderlich für 
1. Werkverkehr (Abs. 2); 
2. Personen- und Güterbeförderung sowie Remork durch ausländische Schiffahrtsunternehmen im 

grenzü berschrei tenden Verkehr; 
3. Durchführung von Transporten, deren Quell- und Zielpunkt sich auf österreichischem Hoheits­

gebiet befindet, gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 3921/91 des Rates vom 16. Dezember 1991 
über die Bedingungen für die Zulassung von Verkehrsunternehmen im Binnenschiffsgüter- und 
Personenverkehr innerhalb eines Mitgliedstaates, in dem sie nicht ansässig sind (Kabotage). 

(2) Werkverkehr ist 
1. die Beförderung von Arbeitnehmern eines Unternehmens, soweit sie ausschließlich der Errei­

chung des Unternehmens, der jeweiligen Arbeitsstätte des Unternehmens oder der Wohnung der 
Arbeitnehmer dient, oder 

2 
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2. die Beförderung von Gütern, soweit 
a) die Güter im Eigentum des Unternehmens stehen oder von diesem verkauft, gekauft, verlie­

hen, geliehen, vermietet, gemietet, erzeugt, bearbeitet oder aus dem Gewässer gefördert wor­
den sind, 

b) die Beförderung unmittelbar zum oder vom Unternehmen oder zu oder von den Arbeitsstätten 
des Unternehmens erfolgt und 

c) die Beförderung nur eine Hilfstätigkeit im Rahmen des Unternehmens darstellt, 
mit Fahrzeugen, die in der Verfügungsberechtigung des Unternehmens stehen und deren Besat­
zungsmitglieder Arbeitnehmer des Unternehmens sind, sowie ohne Inanspruchnahme einer Re­
morkleistung. 

(3) Die Aufnahme eines Werkverkehrs ist der Behörde unter Angabe folgender Merkmale anzuzei­
gen: befahrenes Verkehrsgebiet, Kennzeichen, Antriebsleistung und Tragfähigkeit bzw. zulässige Fahr­
gastanzahl jedes verwendeten Fahrzeuges oder Schwimmkörpers sowie die Art der beförderten Güter. Die 
Einstellung des Betriebes sowie Änderungen, die die vorstehenden Merkmale berühren, sind der Behörde 
ebenfalls anzuzeigen. 

(4) Die Ausnahme von der Konzessionsptlicht gemäß Abs. 1 Z 2 gilt nur in dem Ausmaß, 
I. als dies in zwischenstaatlichen Abkommen vereinbart ist oder 
2. - sofern keine zwischenstaatlichen Abkommen bestehen - als der Staat, in dem die ausländischen 

Schiffahrtsunternehmen ihren Sitz haben, österreichischen Schiffahrtsunternehmen die Schiffahrt 
ohne Konzession auf seinen Gewässern gestattet. 

11. ABSCHNITT 

Verfahren 

Arten der Konzession 

§ 77. (I) Konzessionen dürfen nur für folgende Arten der gewerbsmäßigen Ausübung der Schiffahrt 
erteilt werden: 

1. Personenbeförderung im Linienverkehr; 
2. Personenbeförderung im Gelegenheitsverkehr; 
3. Güterbeförderung; 
4. Remork; 
5. Fährverkehr; 
6. Personenbeförderung im GeIegenheitsverkehr mit Schwimmkörpern; 
7. Erbringung sonstiger Leistungen mit Fahrzeugen, wie insbesondere Bugsieren in Häfen, Schlep­

pen von Wasserschifahrern oder Fluggeräten und Eisbrecherdienste. 

(2) Die Konzessionen gemäß Abs. 1 können einzeln oder nebeneinander erteilt werden. 

V oraussetzungen für die Erteilung einer Konzession 

§ 78. (1) Die Konzession darf nur erteilt werden 
I. einer natürlichen, eigenberechtigten Person, wenn sie 

a) Staatsangehöriger einer Vertragspartei des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts­
raum ist (EWR-Staatsangehöriger), 

b) in bezug auf die Ausübung der Schiffahrt verläßlich ist und 
c) ihren ordentlichen Wohnsitz im Inland hat; 

2. einer Personengesellschaft, wenn die Mehrheit ihrer persönlich haftenden und zur Vertretung 
berechtigten Gesellschafter die Voraussetzungen gemäß Z 1 lit. a bis c erfüllen und die Gesell­
schaft ihren Sitz im Inland hat; stehen einer Personengesellschaft oder einer juristischen Person 
Anteilsrechte an einer Personengesellschaft zu, so haben diese die ihrer Rechtsform entsprechen­
den Voraussetzungen gemäß der vorstehenden Regelung oder der Z 3 zu erfüllen; 

3. einer juristischen Person, wenn die Stimmrecht gewährenden Anteilsrechte zu mehr als 50 vH 
EWR-Staatsangehörigen, dem Bund, einem Land, einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband 
zustehen, die Mehrheit der Mitglieder jedes ihrer leitenden Organe (wie Geschäftsführer, Vor­
stand, Aufsichtsrat) einschließlich des Vorsitzenden die Voraussetzungen gemäß Z 1 lit. a bis c 
erfüllen und die juristische Person ihren Sitz im Inland hat; 

4. dem Bund, den Ländern, den Gemeinden und den Gemeindeverbänden. 
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(2) Die Konzession darf darüber hinaus nur erteilt werden, 
I .  wenn der Konzessionswerber fachlich geeignet ist; erfüllt dieser als natürliche Person diese Vor­

aussetzung nicht oder ist er keine natürliche Person, so hat er der Behörde eine Person zu benen­
nen, die das Unternehmen tatsächlich und ständig leitet (Betriebsleiter). Der Betriebsleiter hat die 
Voraussetzungen der Verläßlichkeit (§ 78 Abs. 1 Z 1 lit. b) und der fachlichen Eignung zu erfül­
len und ist von der Behörde zu genehmigen, 

2. wenn der Konzessionswerber finanziell leistungsfähig ist, 
3. wenn der Konzessionswerber um eine Konzession gemäß § 77 Abs. 1 Z 1, 2, 5, 6 oder 7 nach­

weist, daß er an den vorgesehenen Anlegestellen über die erforderlichen Schiffahrtsanlagen wird 
verfügen können, 

4. wenn der Bewilligungswerber nachweist, daß er über die erforderlichen Fahrzeuge oder 
Schwimmkörper wird verfügen können und, 

5. sofern die Schiffahrt auf einem Privatgewässer (§ 3 des Wasserrechtsgesetzes 1959) ausgeübt 
werden soll, wenn der über das Gewässer Verfügungsberechtigte der Ausübung der Schiffahrt 
durch den Konzessionswerber in der von diesem beabsichtigten Art zustimmt. 

(3) Abweichend von Abs. 2 ist für die Erteilung der Konzession für 
I. Güterbeförderung auf Binnengewässern, die keine Verbindung mit dem Binnenwasserstraßennetz 

einer Vertragspartei des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben (EWR­
Staat), 

2. Güterbeförderung mit Fahrzeugen mit einer Tragfähigkeit von nicht mehr als 200 metrischen 
Tonnen bei höchstzulässigem Tiefgang, 

3. Fährverkehr, 
4. Personenbeförderung im Gelegenheitsverkehr mit Schwimmkörpern, 
5. Erbringung sonstiger Leistungen mit Fahrzeugen, wie insbesondere Bugsieren in Häfen, Schlep­

pen von Wasserschifahrern oder Fluggeräten und Eisbrecherdienste, 
die Erfüllung der in Abs. 2 Z 3, 4 und 5 normierten Voraussetzungen ausreichend. 

(4) Bund, Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände sind EWR-Staatsangehörigen als Gesellschaf­
ter gemäß Abs. I Z 2 oder 3 gleichzuhalten. 

(5) Bund, Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Personengesellschaften bzw. juristische 
Personen unter den Voraussetzungen des Abs. I Z 2 und 3 sind EWR-Staatsangehörigen gemäß Abs. I 
Z 2 gleichzuhalten. 

Verläßlichkeit 

§ 79. (I) Die Verläßlichkeit ist insbesondere dann nicht gegeben, wenn der Konzessionswerber von 
einem Gericht zu einer drei Monate übersteigenden Freiheitsstrafe oder zu einer Geldstrafe von mehr als 
180 Tagessätzen verurteilt wurde, solange die Verurteilung weder getilgt ist noch der Beschränkung der 
Auskunft aus dem Strafregister unterliegt. 

(2) Der Nachweis der Verläßlichkeit ist insbesondere durch Vorlage einer Strafregisterbescheinigung 
zu führen. Konzessionswerber, die ihren Wohnsitz oder Sitz erst innerhalb eines Jahres vor AntragsteI­
lung in Österreich begründet haben, haben darüber hinaus einen Strafregisterauszug oder sonstige geeig­
nete Bescheinigungen der zuständigen Justiz- oder Verwaltungsbehörden ihres Herkunftsstaates zu er­
bringen. 

(3) Die in Abs. 2 genannten Nachweise dürfen bei AntragsteIlung nicht älter als drei Monate sein. 

Fachliche Eignung - Befahigungsnachweis 

§ 80. ( 1 )  Die Voraussetzung der fachlichen Eignung (Befähigungsnachweis) ist erfüllt durch 
I. eine Bescheinigung einer Prüfungskommission gemäß Abs. 3 über die erfolgreiche Ablegung 

einer Prüfung (Eignungsprüfung); 
. 

2. eine Bescheinung der in Z I genannten Prüfungskommission auf Grund von Hochschul- oder 
Fachschuldiplomen, die gründliche Kenntnisse aller Sachgebiete der Eignungsprüfung im Sinne 
des Abs. 4 Z I gewährleisten. Werden durch die Hochschul- oder Fachschuldiplome nicht alle 
Sachgebiete der Prüfung abgedeckt, so ersetzt die Bescheinigung die Prüfung im Sinne der Z I 

nur für jene Sachgebiete, für die auf Grund der Hochschul- oder Fachschuldiplome gründliche 
Kenntnisse gewährleistet sind; 

3. eine Bescheinigung der in Z I genannten Prüfungskommission auf Grund des Nachweises einer 
mindestens dreijährigen, nicht untergeordneten Tätigkeit in einem Schiffahrtsunternehmen mit 
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Sitz in einern EWR-Staat. Diese Tätigkeit darf nicht später als fünf Jahre vor dem Zeitpunkt der 
Vorlage der Bescheinigung beendet und nicht in einern Schiffahrtsunternehmen ausgeübt worden 
sein, dessen Unternehmensgegenstand eine Tätigkeit gemäß § 78 Abs. 3 Z 1 bis 6 dargestellt hat. 

(2) Folgende Prüfungskommissionen werden eingerichtet: 
I. Für Bewerber, deren Wohnsitz oder Sitz in Wien, Niederösterreich oder dem Burgenland liegt, 

eine Kommission beim Landeshauptmann von Wien, 
2. für Bewerber, deren Wohnsitz oder Sitz in Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg, der Stei­

ermark oder Kärnten liegt, eine Kommission beim Landeshauptmann von Oberösterreich. 

(3) Die Prüfungskommission gemäß Abs. 2 ist vorn Landeshauptmann zu bestellen, in dessen Be­
reich die Kommission einzurichten ist. Sie besteht aus 

1. einern geeigneten Beamten des höheren Dienstes als Vorsitzenden, 
2. zwei über Vorschlag des zuständigen Fachverbandes der Bundeswirtschaftskammer berufenen 

Personen, die das betreffende Gewerbe als Gewerbeinhaber oder Pächter seit mindestens drei Jah­
ren ohne Unterbrechung ausüben oder in diesem Gewerbe als Geschäftsführer oder leitender An­
gestellter ebensolange ohne Unterbrechung tätig sind, 

3. zwei weiteren Fachleuten, von denen einer über Vorschlag der Kammer für Arbeiter und Ange­
stellte zu berufen ist. 

Wurden Vorschläge nicht innerhalb einer Frist von vier Wochen erstattet, hat der Landeshauptmann die 
jeweilige Berufung nach Anhörung der säumigen Stelle vorzunehmen. 

(4) Der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr hat unter Bedachtnahme auf den je­
weiligen Stand der Entwicklung des betreffenden Gewerbes, auf die von Personen, die die Leistungen des 
Gewerbes in Anspruch nehmen, üblicherweise gestellten Anforderungen, auf Gefahren für Leben, Ge­
sundheit oder Eigentum, die von der Gewerbeausübung ausgehen, sowie auf die für die Gewerbeaus­
übung geltenden besonderen Rechtsvorschriften, durch Verordnung 

1. die Sachgebiete der Prüfung, 
2. die Form der Prüfung, 
3. den Inhalt der auszustellenden Bescheinigungen gemäß Abs. 1 Z 1 bis 3, 
4. die Hochschul- und Fachschuldiplome, die gründliche Kenntnisse der Sachgebiete im Sinne der 

Z L geWährleisten und 
5. die Höhe der vom Prüfungskandidaten zu entrichtenden Prüfungsgebühr 

festzulegen. 

Finanzielle Leistungsfähigkeit 

§ 81. (1) Der Konzessionswerber hat durch geeignete Unterlagen nachzuweisen, daß er über wirt­
schaftliche Mittel in einem für die Aufnahme und Fortführung des Schiffahrtsbetriebes hinreichenden 
Ausmaß wird verfügen können, die zu mehr als 50 vH von EWR-Staatsangehörigen stammen. Hinrei­
chende wirtschaftliche Mittel sind insbesondere dann nicht gegeben, wenn erhebliche Rückstände an 
Steuern und, soweit dies in Betracht kommt, an Beiträgen zur Sozialversicherung bestehen, die aus unter­
nehmerischer Tätigkeit geschuldet werden. 

(2) Als Nachweis über die Verfügbarkeit finanzieller Mittel kommen insbesondere Bankgarantien 
oder Gutachten beeideter Wirtschaftsprüfer, als Nachweis über das Nichtvorhandensein von Rückständen 
an Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen insbesondere eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des 
zuständigen Finanzamtes und eine entsprechende Erklärung der zuständigen Gebietskrankenkasse in 
Betracht. 

(3) Die in Abs. 2 genannten Nachweise dürfen bei AntragsteIlung nicht älter als drei Monate sein. 

Anerkennung von Nachweisen, die in einem EWR-Staat ausgestellt wurden 

§ 81a. (I) Als Nachweis der Verläßlichkeit (§ 79 Abs. 2, 2. Satz) werden Strafregisterauszüge oder 
sonstige geeignete Bescheinigungen der zuständigen Justiz- oder Verwaltungsbehörden des EWR-Staates 
anerkannt, der Heimat- oder Herkunftsstaat des Konzessionswerbers ist. 

(2) Als Nachweis der fachlichen Eignung (§ 78 Abs. 2 Z 1) gelten Bescheinigungen der zuständigen 
Behörden oder Stellen eines EWR-Staates 

1. über die Ablegung einer die Voraussetzungen des § 80 erfüllenden Eignungsprüfung; 
2. auf Grund von Diplomen, die gründliche Kenntnisse aller Sachgebiete der Eignungsprüfung ge­

währleisten, die in der gemäß § 80 zu erlassenden Verordnung angeführt sind. Werden durch die 
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Diplome nicht alle Sachgebiete der Prüfung abgedeckt, so ersetzt die Bescheinigung die Prüfung 
im Sinne der Z 1 nur für jene Sachgebiete, für die auf Grund der Diplome gründliche Kenntnisse 
gewährleistet sind; 

3. auf Grund des Nachweises einer Tätigkeit in einem Schiffahrtsunternehmen, die den Anforderun­
gen des § 80 Abs. 1 Z 3 entsprechen muß. 

(3) Als Nachweis der finanziellen Leistungsfähigkeit (§ 78 Abs. 2 Z 2) werden Bescheinigungen an­
erkannt, die von Banken oder anderen befähigten Instituten sowie von den zuständigen Behörden des 
EWR-Staates ausgestellt wurden, der Heimat- oder Herkunftsstaat des Konzessionswerbers ist. 

(4) Werden die in Abs. I und 3 genannten Nachweise in einem EWR-Staat nicht ausgestellt, so kön­
nen sie durch eine eidesstattliche oder förmliche Erklärung ersetzt werden, die von einer hiefür zuständi­
gen Behörde oder einem Notar des EWR-Staates beglaubigt sein muß. 

(5) Die in den Abs. 1, 3 und 4 genannten Nachweise dürfen bei AntragsteIlung nicht älter als drei 
Monate sein. 

Bedingungen, Auflagen und Einschränkungen 

§ 82. (1) In der Konzession kann die Anzahl und Art der zu verwendenden Fahrzeuge oder 
Schwimmkörper sowie die zulässige Zahl der Fahrgäste bzw. die größte Tragfähigkeit jedes Fahrzeuges 
oder Schwimmkörpers unter Bedachtnahme auf die Interessen der Verkehrspolitik, insbesondere der 
Schiffahrt, sowie unter Berücksichtigung der Erfordernisse des § 15 Abs. I Z 3 bis 6 und 1 1  festgesetzt 
werden. Jede Erweiterung hinsichtlich der Anzahl und Art der zu verwendenden Fahrzeuge oder 
Schwimmkörper sowie der zulässigen Anzahl der Fahrgäste oder der Tragfähigkeit bedarf einer neuen 
Konzession. 

(2) Die Konzession kann aus den in Abs. I angeführten Gründen auch zeitlich, örtlich oder auf einen 
bestimmten Personenkreis eingeschränkt werden; eine Konzession für Personenbeförderung im Linien­
verkehr sowie eine Konzession für Fährverkehr kann ferner, wenn es die Herstellung einer Verbindung zu 
anderen Verkehrsträgern oder das Verkehrsbedürfnis der Uferbewohner erfordern und es dem Konzessi­
onswerber wirtschaftlich zumutbar ist, unter der Auflage erteilt werden, den Betrieb ganzjährig oder wäh­
rend eines bestimmten Zeitraumes des Jahres zu führen. 

(3) Die in der Konzession angeführte Art der Schitlahrt darf nur mit Fahrzeugen oder Schwimmkör­
pern ausgeübt werden, die in der Verfügungsberechtigung des Konzessionsinhabers stehen. 

(4) Die Konzession gemäß § 77 Abs. 1 Z 1, 2, 5, 6 oder 7 darf nur ausgeübt werden, wenn der Kon­
zessionsinhaber über die erforderlichen Schiffahrtsanlagen oder Mitbenützungsrechte an Schiffahrtsanla­
gen bei den vorgesehenen Anlegestellen verfügt. 

(5) In der Konzession ist für die Aufnahme des Schiffahrtsbetriebes eine angemessene Frist von 
höchstens einem Jahr festzusetzen. 

Gewerbeausübung, Beförderungspreise, Beförderungsbedingungen, Fahrpläne und Beförderungs­
pflicht 

§ 83. ( I) Ein Schiffahrtsunternehmen ist, ausgenommen Fälle des § 84 Abs. 4, vom Konzessionsin­
haber zu führen; eine Verpachtung oder Übertragung der Konzession ist unzulässig. 

(2) Schiffahrtsunternehmen, die Fahrgäste im Linienverkehr befördern, und Fährunternehmen haben 
Beförderungspreise, Beförderungsbedingungen und Fahrpläne zu erstellen und der Behörde zur Kenntnis 
zu bringen sowie diese alljährlich, spätestens zwei Wochen vor Betriebsbeginn durch Aushang und allen­
falls in anderer zweckdienlicher Weise auf ihre Kosten zu veröffentlichen. Ausgehängte Fahrpläne, Be­
förderungspreise und Beförderungsbedingungen sind für die Schiffahrtsunternehmen verbindlich; sie sind 
bei Änderung zu berichtigen und bei Außerkrafttreten zu entfernen. Die Beförderungspreise und Beförde­
rungsbedingungen sind gegenüber jedermann, ausgenommen Gruppenreisen, in gleicher Weise anzuwen­
den. 

(3) Die in Abs. 2 angeführten Schiffahrtsunternehmen sind zur Beförderung verpflichtet, wenn die 
Personen, welche die Dienste eines solchen Schiffahrtsunternehmens in Anspruch nehmen wollen, die 
Beförderungsbedingungen erfüllen und die zugelassene Fahrgastanzahl des Fahrzeuges oder Schwimm­
körpers nicht überschritten wird. 

203 der Beilagen XIX. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 7 von 10

www.parlament.gv.at



8 203 der Beilagen 

Erlöschen, Widerruf und Fortführung der Konzession 

§ 84. (I) Die Konzession erlischt 
I. mit Ablauf der Zeit, für die sie erteilt wurde; 
2. durch Zurücklegung der Konzession; 
3. mit dem Tod oder dem Erlöschen der Rechtspersönlichkeit des Konzessionsinhabers, ausgenom­

men Fälle des Abs. 4; 
4. durch Unterlassung der Aufnahme des Schiffahrtsbetriebes innerhalb der in der Konzession fest-

gesetzten Frist. 

(2) D ie Konzession ist mit Bescheid zu widerrufen, wenn 
I. eines der im § 78 angeführten Erfordernisse nicht mehr gegeben ist; 
2. der Konzessionsinhaber den Verpflichtungen gemäß §§ 82 oder 83 trotz zweier Mahnungen sei­

tens der Behörde, zwischen denen ein Zeitraum von wenigstens vier Wochen zu liegen hat, nicht 
nachkommt; 

3. die Konzession länger als ein Jahr nicht ausgeübt wird; 
4. ein für die Ausübung der Schiffahrt nach Abs. 4 erforderlicher Betriebsleiter nicht vorhanden ist. 

(3) Eine Konzession, die länger als zwei Jahre nicht in vollem Umfang ausgeübt wird, ist auf den 
Umfang der tatsächlichen Ausübung einzuschränken. 

(4) Hinterläßt der Konzessionsinhaber einen Ehegatten oder erbberechtigte Kinder, so kann die Kon­
zession bis zur rechtskräftigen Beendigung des Verlassenschaftsverfahrens von der Verlassenschaft nach 
dem Konzessionsinhaber, danach vom Ehegatten bzw. bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres der Kin­
der von d iesen ausgeübt werden, sofern dies innerhalb eines Jahres nach dem Tod des Konzessionsinha­
bers angezeigt wird; der Ablauf der Frist gemäß Abs. 2 Z 3 wird dadurch nicht gehemmt. Für die weitere 
Ausübung der Konzession bedürfen jedoch der Ehegatte bzw. die Kinder, wenn die im § 78 angeführten 
Erfordernisse n icht gegeben sind, eines Betriebsleiters, der diese Voraussetzungen erfüllt. 

III. ABSCHNITT 

Behörden und Organe 

Behörden und ihre Zuständigkeit 

§ 85. (I) Behörden erster Instanz im Sinne dieses Teiles sind 
1. der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr hinsichtlich der Unternehmen, die eine 

Konzession gemäß § 77 Abs. I auf Wasserstraßen, ausgenommen in die Landesvollziehung fal­
lende, in mehr als einem Land ausüben oder ihrem Antrag zufolge ausüben wollen oder auf der 
Donau, dem Bodensee, dem Neusiedlersee oder den Grenzstrecken sonstiger Grenzgewässer eine 
unmittelbare Verbindung mit dem Ausland herstellen oder ihrem Antrag zufolge herstellen wol­
len; 

2. der Landeshauptmann für alle nicht in Z I genannten Angelegenheiten hinsichtlich Wasserstra­
ßen, ausgenommen in die Landesvollziehung fallende, derjenigen Teile der Donau, die nicht 
Wasserstraßen sind, des Bodensees, des Neusiedlersees und der Grenzstrecken sonstiger Grenz­
gewässer; 

3. der gemäß § 80 Abs. 2 zuständige Landeshauptmann für die Zulassung zur E ignungsprüfung 
(§ 80 Abs. 1 Z I); 

4. die Landesregierung für Angelegenheiten hinsichtlich aller nicht in Z 2 genannten Gewässer; 
5. die Bezirksverwaltungsbehörde für die Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren. 

(2) Behörden zweiter Instanz im Sinne dieses Teiles sind 
I. Der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr für Angelegenheiten gemäß Abs. I 

Z 2 und 3; 
2. der unabhängige Verwaltungssenat für Verwaltungsstrafverfahren. 

(3) Der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr kann, soweit er in erster Instanz zu­
ständig ist, im Einzelfall sowohl zur Vornahme von Amtshandlungen als auch zur Durchführung des 
Verwaltungsverfahrens einschließlich der Erlassung von Bescheiden, wenn dies im Interesse der Zweck­
mäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und Kostenersparnis liegt, den örtlich zuständigen Landeshauptmann 
ermächtigen, der für diesen Fall an die Stelle des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 
tritt. 

(4) Erstreckt sich die Konzessionsausübung eines Unternehmens, für dessen Angelegenheiten gemäß 
Abs. 1 Z 4 die Landesregierung in erster Instanz zuständig ist, über mehrere Länder oder soll sie sich dem 
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Antrag nach über mehrere Länder erstrecken, so hat die örtlich zuständige Landesregierung im Einver­
nehmen mit den anderen Landesregierungen vorzugehen. 

Aufsicht 

§ 86. (I) Die Schiffahrtsunternehmen unterliegen hinsichtlich der Einhaltung der in diesem Bundes­
gesetz geregelten Angelegenheiten und der sich aus der Konzession ergebenden Verpflichtungen der 
Aufsicht der nach § 85 zuständigen Behörde; sie haben der Behörde die dafür erforderlichen Auskünfte 
zu erteilen. 

(2) Die Behörde ist berechtigt, in dem zur Wahrnehmung der Aufsicht gemäß Abs. I erforderlichen 
Ausmaß an Haupt- oder Generalversammlungen und Aufsichtsratssitzungen von Schiffahrtsunternehmen 
teilzunehmen; der Vertreter der Behörde ist berechtigt, alle erforderlichen Aufklärungen zu verlangen. 
Die genannten Sitzungen sind der Behörde rechtzeitig unter Anschluß der vorgesehenen Tagesordnung 
und der zur Vorlage gelangenden Unterlagen anzuzeigen. 

IV. ABSCHNITT 

Schluß bestimmungen 

Strafbestimmungen 

§ 87. (I) Wer gegen die Vorschriften dieses Teiles verstößt, begeht, wenn die Tat nicht den Tatbe­
stand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden stratbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsüber­
tretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 50 000 S zu bestrafen. 

(2) Eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. I begeht insbesondere, wer 
I. als Schiffahrttreibender die Schiffahrt mittels Fahrzeugen oder Schwimmkörpern auf den in § 74 

genannten Gewässern gewerbsmäßig ohne Konzession ausübt (§ 75 Abs. I) oder anbietet (§ 75 
Abs. 3); 

2. als Schiffahrttreibender der Behörde die Aufnahme eines Werkverkehrs unter Angabe der vorge­
schriebenen Merkmale, die Einstellung des Werkverkehrs oder Änderungen, die die vorgenannten 
Merkmale berühren, nicht anzeigt (§ 76 Abs. 3); 

3. als Konzessionsinhaber Autlagen oder Einschränkungen, unter denen die Konzession erteilt wur­
de, nicht einhält (§ 82); 

4. als Konzessionsinhaber die Bestimmungen hinsichtlich der Beförderungspreise, Beförderungsbe­
dingungen und Fahrpläne im Fahrgastverkehr (§ 83 Abs. 2) oder hinsichtlich der Beförderungs­
pflicht (§ 83 Abs. 3) nicht einhält. 

Übergangsbestimmungen 

§ 88. (I) Nach den Bestimmungen des Binnenschiffahrtsverwaltungsgesetzes, BGB\. Nr. 550/1935, 
in der Fassung BGB\. Nr. 12/1973, des Binnenschiffahrts-Konzessionsgesetzes, BGBL Nr. 533/1978, 
sowie des Schiffahrtsgesetzes 1990, BGBL Nr. 87/1989 in der Fassung BGB\. Nr. 452/1992, erteilte 
Konzessionen gelten als Konzessionen im Sinne dieses Teiles. 

(2) Am Tag des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes anhängige Verfahren sind nach der bis zum In­
krafttreten dieses Bundesgesetzes geltenden Rechtslage zu Ende zu führen. 

2. § 143 Abs. 1 Z 1 Lit. a lautet: 

"a) Staatsangehöriger einer Vertragspartei des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts raum 
ist, " 

3. Das Zitat in § 143 Abs. 1 Z 1 Lit. blautet: ,,§ 79" 

4. § 143 Abs. 1 Z 2 und 3 lautet: 

,,2. einer Personeng�sellschaft, wenn die Mehrheit ihrer persönlich haftenden und zur Vertretung 
berechtigten Gesellschafter die Voraussetzungen gemäß Z I lit. a bis c erfüllen und die Gesell­
schaft ihren Sitz im Inland hat; stehen einer Personengesellschaft oder einer juristischen Person 
Anteilsrechte an einer Personengesellschaft zu, so haben diese die ihrer Rechtsform entsprechen­
den Voraussetzungen gemäß der vorstehenden Regelung oder der Z 3 zu erfüllen; 

3. einer juristischen Person, wenn die Stimmrecht gewährenden Anteilsrechte zu mehr als 50 vH 
EWR-Staatsangehörigen, dem Bund, einem Land, einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband 
zustehen oder bei Vereinen mehr als 50 vH der Mitglieder EWR-Staatsangehörige sind, die 
Mehrheit der Mitglieder jedes ihrer leitenden Organe (wie Geschäftsführer, Vorstand, Aufsichts-
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rat) einschließlich des Vorsitzenden die Voraussetzungen gemäß Z I lit. a bis c erfüllen und die 
juristische Person ihren Sitz im Inland hat;" 

5. In § 156 Abs. 4 entfällt der Satzteil "bezüglich des § 79 Abs. 6 die Bundesregierung, im übrigen". 

Artikel II 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit dem auf seine Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

(2) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes können bereits von dem seiner Kundmachung 
folgenden Tag an erlassen werden. Diese Verordnungen dürfen frühestens mit dem in Abs. I bezeichne­
ten Zeitpunkt in Kraft gesetzt werden. 
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